
Zwischen der

FREIEN

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntbgration (SASJI)

und dem

Verbund sozialpädagogischer Kleingruppen e.V.

Querallee 1, 34119 Kassel

wird folgende

Vereinbarung nach S 78b Abs. I SGB Vlll

geschlossen:

l. Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung sind Leistungen, welche dgr o.g. Träger - !1 fo_lSenden Ein-

rich-tungsträger in der' stationären Jugendwohngemeinichaft nach SS 34 und 41

Soziaeäsetibuch,Achtes Buch (SGB Vlll) in der Prangenstraße 90, 28203 Bremen erbringt

2. Lelstung i

2.1. Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht de.n in der Vertragskommission

leg Vlff festgele-gtenieistungsangebotstypen. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der

Leistung iät - der beigefägten Leistungstypenbeschreibung gem. LAT 6

Heimeäiehung/Jugendwohngemeinschaft (Anlage 1 ) zu entnehmen.

2.2. Der Leistungserbringer hat slcherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder ver'mittelt,

die nicht wegeniiner där in g 72a Absatz 1 Satz 1 SGB Vlll genannten Shaftaten rechts-kräftig

verurteilt woiden sind. Zu dieiem ZwecL hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass

ünC in iägrtraßigän Abstände.n (spätestens alle 5 Jahrg) ein Führungszeugnis nach $ 30 Abs.5

und $ gOa RUs.t des BundeszentralregistergeseQes vorlegen zu lassen.

2.g. .Es gilt der Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll in seiner aktuellen Fassung.

2.4. ln der Jugendwohngemelnschaft ,,Prangenstraße." -werden 
maximal 9 Jugendliche im

Alter ab 16 Jahien betreul. Das Team der Einrichtung umfasst in der Zeitab 01.03.2019:

Dle derzeitge Fachkraftquote in Höhe von % an Sozialpädagoginnen und

Soli"fpaOagögen ist im Zuge der Mitarbeiterfluktuation (in Anlehnung an den LAT 6)

Oaninjeneri'O änzupassen, däss auch zielgruppenerfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

eingesetzt werden.
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2.5 Die Einrichtung verfügt über eine Käpazität von insgesamt g Plätzen, die Auslastung wird
(kalkulatorisch) mi angesetzt.

2.6 Das zur Erbringung der Leistungen vereinbarte Personal ist dem beigefügten Kalkulati-
onsschema (Anlage 2) zu entnehmen; dieses ist Vertragsbestandteil. Es ist aüsschließlich hin-
reichend qualifiziertes und geschultes Personalggf. miGntsprechender Berufserfahrung in
dieser Maßnahme einzusetzen

2.7 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der
jeweiligen Leistungsangebotstypenbeschreibung persönlich geeignet ist. BeiAbweichung von
den jeweils vom Landesjugendamt als sozialpädagogische Fachkräfte definlerten Quallfl-
kationen besteht ein Enfscheidungsvorbehalt der SASJI bezüglich der Vergleichbarkeit von
Qualifikationen. Vor Beschäftigung anderer Personen, die aufgrund ihrer Ausblldung,
besonde-rer fachpraktischer Erfahrungen und Kenntnisse so qualifiziert slnd, dass sie
bestimmte päda-gogische Aufgaben übemehmen könnten, lst Einvernehmen mlt dem
Leistu ngsträger und/oder Landesjugendamt hezustellen.

2.8 Der Leistungserbringer hat sichezustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder ver-
mittelt, 

_die nicht wegen_einer der in $ 72a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftlg
verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem An-
l^a^ss y$ in regelmäßigen Abstände.n (spätestens a.lle 5 Jahre) ein Fütirungszeugnls nagn g
30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlögen zu lassen. Unbeslhadet dessdn liat
derLeistungserbringer unvezüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifgn, wenn ihm bekannt
yvkd, dags g€gen eine Person wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu
haben, Ermittlungen zur Strafuerfolgung eingeleitet worden sind.

2.9 Gem. S 8a SGB Vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Klndeswohlgefähr-
dung für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerär
Fachkräfte das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpfllchtet
dies bei Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko ihren Schutzauftrag unmittelbar 

-
wahzunehmen und /oder das zuständige Jugendamt unvezüglich zu informieren.

2.10 Etwaige Zusatzleistungen, hiezu zählen Taschengeld, fahrtkosten, mehrtäglge Klas-
senfahrten und die Erstausstattung für Bekleidung, sind nicht Gegbnstand dieser
Verein,barung, wohl aber Aufrvendungen für pädagogische Gruppenfahrten.

3. Entgelt

3.1. Für den Vereinbarungszeitraum ab 01.01.2026 beträgt die Gesamtvergütung

jjll:* Person/täsrich

(Frei halteg eld G 1 M,251

Die Gesamtuergütung gliedert sich in

ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- und

Sachkosten der Betreuung und Versorgung in Höhe von

a
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G 1il,72 pro Person/ täglich,

und in

. sowie ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anla-

gev6rmögens zur Finanzierung der daraus. folgenden Kapitalkosten (Abschreibung,,

Darlehenszinsen, Miete, Pacht und Leasing) in. Höhe von

€ 5,56 pro Person/ täglich.

Einzelheiten zur Ermittlung der genannten Pauschalen sind dem als Vereinbarungsbestandteil

beigefügten Kalkulationsschema (Anlage 2) zu entnehmen.

g.Z Bei vorübergehender, kurzfristiger Abwesenheit (bis drei Tage) des in 9bhut genommenen

Kindes aufqrund von Krankenhausäufenthalt, Entweichung, ProbewohnenA/orstellung in einer

anileren Eiärichtung wird das Entgelt grundsätzlich weitergezahlt; die Einrichtung hält auch

während dieser Ze-1 den notwendigen Betreuungskontakt aufrecht. Spiechen die konkreten

Umstände dafür, dass mit einer der oben genannten Abwesenheitsgninde die lnobhutnahme

e"änOäi LnO Oer Platz nicht weiter freizuhäfien ist, entfällt ab dem auf den Entlassungstag

folgenderr Tag die Entgelfübernahmeverpflichtung des öffentlichen Jugendhilfeträgers.

3.3 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn sie vom zuständigen öffentlichen Träger der

Jugendhilfe bJwiiligt wurde; mit der lnobhutgabe durch das zuständige Jugendamt ist diese

Voraussetzung erfüllt.

4. Prüfu n gsverei nbaru n g, Qual itätsentwicklu ng u nd Doku mentation

4.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung. der Qualität der Leistungsangebote sowie

Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus dem, im

BetriebseilalbniJverfähren nach S 45 SGB Vlll getroffenen Regelungen sowie dem Landes-

rahmenvertrag nach S 78f SGB Vlll ab. Somit erfolgt auch die Berichterstattung analog d9r

Vorgaben dei nanmenempfehlung zur Qualitätsentwicklung (Berichtsraster) in. der jeweils ak-

tuelien Fassung. Die Berichte sin'd dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe jeweils zum

31.März alle iwei Jahre vozulegen und gehen gezielt auf die im trägerindividuellen Konzept

hinterlegten Schwerpunkte der hualitätssicherung in Bezug auf die Dokurnentation und

Sefbsteüaluation ein. Zukünftige Ergebnisse der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung,

insbesondere im Hinblick auf das Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sollen

dabei berücksichtigt werden.

4.2 M1 dem bekannten Formblatt erfolgt die Übermittlung der für das Berichtswesen erforder-

lichen Daten an die zuständige Stelle.

4.g Ergänzend vereinbaren die Vertragspartner, dass der Leistungserbringer ab Beginn der

Laufzeittieser Vereinbarung nach vorherioer Absprache die Entwicklung und den Einsatz des

Personals (Funktion, Qualifiliation, Stellenanteil, Eingruppierung, Erfahrungsstufen, etc.) sowie der

Fallzahlen in einer Übersicht darstellt.
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4.4 Sollten sich auf Basis von 4.2 dieser Vereinbarung oder darüber hinaus Anhaltspunkte
ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung
begründen, stellt der Träger.der Einrichtung dem öffentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderun!
weitergehende, zur sachgereöhten Beurteilung notwendige und geäignetd Pnifirngsunter-lagen zu-r
Verfügung und erteilt auf Anfrage die erforderlichen Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es,
gltlaige Mängel für die Zukunft einvernehmlich abzustellen. Zudem hat der örtliche Träger der
öffentlichen Jugendhilfe das Recht zu einer algemeldeten Pnifung dieser Unterlagen vor Ort.
Diese wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam terminlert. Die Datenschutz-Grunäverordnung
ist zu beachten. Entsprechend ist die Einsichtnahme von individuellen, per-sonenbezogenen Datei
nur nach vorheriger Absprache und ggf; erforderlicher Zustimmung möglicn.

Die Einsichtnahme personenbezogener Daten erfolgt dann pseudonymisiert nach g4 DSG-EKD.

lnhalt der Vor-Ort-Prüfung kann darüber hinaus sein:

' sich vor Ort ein Bild von der Leistungserbringung zu verschaffen,

' lnaugensiheinnahme von Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.), Aus-
stattung und Sachen,

' Einsichtnahme in die LeistuJrgsdokumentationen und andere relevante Aufzeich-

: Befragung von Leistungsempfänger:innen und anderen betelligten Personen (wlrd
im Kontext der Hilfeplangespräche bzw. in Abstimmung zwlschen Case-Management
und Leistungserbringer durchgeführt).

5. Vereinbarungszeitraum

5.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 0{.01.2026 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 12
Monaten auf unbestimrnte Zeit abgeschlossen.

5.2 Zur teilweisen oder vollständigen Aufhebung der Vereinbarung bedarf es der schrlftll-
chen Kündigung. Bezieht sich die Kündigung auf die Vergütungsvereinbarung, ist elne Frist
von 6 Wochen einzuhalten. Für die übrigen Bestandteile gitt eine KündigungJfrist von drel Mo-
naten.

5.3 Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw: -strukturen durch
gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese
Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der Anpas-
sung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuverelnbarung
gelten die bisherigen Regelungen weiter.

5.4 Eine Anderung der Vereinbarung während der Vereinbarungstaufzeit ist nur zulässig,
wenn unvorhersehbare und wesentliche .Veränderu ngen der der Vereinbarung
zugrundeliegenden Annahmen eintreten, die für eine oder beide Vereinbarunlspartner das
Festhalten an der Ver-einbarung unzumutbar machen.

7. Sonstiges

7.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Vereinbarung verlieren die übrigen Best-
immungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vereinbarungspar-
teien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möghfrst
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nahekommt. lm übrigen gelten die Vorschrifterr der SS 53 ff. des Zehnten Buch rSozialgesetz-
buch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

7.2 Dieser Vertrag uhterliegt dem Bremer lnTormationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-

liegen der gesetztiöhen Voiaussetzungen wird er nach Maßgabe.der Vorschriften des

BrämlFG im elektronischen lnformationiregister veröffentlicht. Unabhängig von einer mögli-

chen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nacf dem

BremlFG sein.

7.3 Der Leistr,ingserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für

das Land Bremen lLandeimindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten

und seine Afbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu

vergüten.

7.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des von ihm angegebenen Tarifuertra-

ges TvöD Vfn (ünC die damit im Värtragsgntge[t enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe an

äeh Betreuungäpersonal weitezuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich bereit die

gezahlten Gehäi{ter nach deh Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen.

Bremen, im Dezember 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend
und lntegration

Anlaqen:

Anlage 1- LAT Nr.6 (liegt vor)

Anlage 2- Berechnungsbogen


